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* In Schleswig-Holstein 2011 insgesamt rd. 254.000 Schwerbehinderte bei rd. 2.800.000 
Einwohnern 
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“Nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst, 
sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit 
genommen werden kann.” 
 

Richard von Weizsäcker 
 
 
 

B e r i c h t 
 

des Beauftragten für Menschen mit Behinderung 
 

für die Zeit vom 1. April 2013 – 31.März 2014 
 
 
 
1. B e h i n d e r u n g 
 
Der Gesetzgeber definiert die Behinderung von Menschen in § 2 SGB IX (Neuntes Buch 
Sozialgesetzbuch): 
 
(1) Menschen sind  b e h i n d e r t  , wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 

oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn 
die Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

 
(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2  s c h w e r b e h i n d e r t  , wenn bei ihnen ein 

Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des 
§ 73  rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. 

 
(3) Schwerbehinderten Menschen  g l e i c h g e s t e l l t  werden sollen behinderte 

Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, 
bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge 
ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne 
des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Men-
schen). 

 
 
2. A u s g a n g s l a g e 
 
In ihrer Sitzung vom 12.02.2013 beschloss die Ratsversammlung einstimmig die Bestel-
lung eines Beauftragten für Menschen mit Behinderung ab 01.04.2013 für zunächst vier 
Jahre. Die Ratsfrauen und Ratsherren sorgten durch diese Entscheidung dafür, dass es 
neben den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung in den Fachdiensten  
“Soziale Hilfen” und “Gesundheit” auch eine ehrenamtliche Anlaufstelle für die Sorgen  
und Nöte unserer behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt, die ihnen mit Rat und 
Tat  n e b e n  einer behördlichen Konsultation zur Verfügung steht. In unserer Stadt gibt 
es etwa 9.000* Bürgerinnen und Bürger, die über einen Schwerbehindertenausweis verfü-
gen. Tatsächlich dürfte diese Zahl jedoch noch höher liegen, da sich viele scheuen, einen 
entsprechenden Antrag beim Landesamt für soziale Dienste zu stellen. Hierbei ist anzu-
merken, dass bereits bei Feststellung eines Grades von 30 eine Gleichstellung möglich ist, 
die steuerliche und vor allem auch arbeitsrechtliche Vorteile (Kündigungsschutz) für die 
Betroffenen bedeutet. 
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3. Organisation und Aufgaben 
 
Nach dem Willen der Ratsversammlung sollen die Aufgaben nicht statisch angelegt sein, 
sondern sich den Erfordernissen der Praxis anpassen. 
Sie umfassen derzeit: 
 
 Schaffung einer Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, 

auch durch regelmäßige Sprechstunden 

 Herstellung der Verbindung zu Vereinen und Einrichtungen 

 Koordination und Vorsitz des Runden Tisches für Menschen mit Behinderung 

 Vermittlung zwischen Betroffenen und städtischen Dienststellen – nicht nur in Kon-
fliktfällen 

 Öffentlichkeitsarbeit und Koordination von Veranstaltungen 

 Vertretung der Interessen von Menschen mit Behinderung in überregionalen Gremien, 
Verbindung zum Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung 

 Für die Erfüllung dieser Aufgaben erhält der Behindertenbeauftragte Sachmittel (siehe 
Ausführungen zu 4.7.) sowie eine monatliche Aufwandsentschädigung von 105 €, die 
sich an die Regelungen für die Stadtteilvorsteher/-innen anlehnt 
(§ 2 Abs. 3 der Entschädigungssatzung vom 23.03.2011) 

 
 
4. Umsetzung des Auftrages der Ratsversammlung 
 
4.1. Schaffung einer Anlaufstelle 
 
In der Zeit vom 01.05.2013 – 30.04.2014 wurden durchgängig an jedem 2. Dienstag im 
Monat (einschließlich der Sommerferien) in den Räumen des Neuen Rathauses von 9:00 
bis 12:00 Uhr Sprechstunden (insgesamt 11 Termine) abgehalten, die von den Bürgerin-
nen und Bürgern inzwischen gut angenommen werden. Die Beratung umfasst die gesamte 
Bandbreite des Behindertenrechts und reicht von einfachen Auskünften über Zuständigkei-
ten bis hin zur Hilfe bei Widersprüchen oder Anträgen auf Feststellung der Schwerbehinde-
rung. 
 
Zusätzlich werden die Anliegen von unseren Einwohnern auch per Telefon oder Mail auf 
den Weg gebracht. Die Bearbeitung dieser Anfragen ist oft auch mit der Wahrnehmung 
von Ortsterminen bei entsprechendem zeitlichen Aufwand verbunden. Die Beantwortung 
der Anfragen erfolgt – je nach Sachlage – mündlich vor Ort, telefonisch oder schriftlich 
(auch per E-Mail). 
 
Nachstehend werden einige Beispiele aus der Praxis aufgeführt: 
 
 Beschaffung einer behindertengerechten Wohnung für ein Ehepaar 

 Auskünfte zu den Parkproblemen auf dem Großflecken 

 Hilfe bei der drohenden Kündigung einer Schwerbehinderten 

 Absenkung von Bürgersteigen 

 Taktung der Verkehrssignalanlagen 

 Auskünfte zum Nachteilsausgleich nach dem Schwerbehindertengesetz 

 Mitarbeit bei der Konfliktlösung im Falle der Mieterinnen und Mieter an der Dithmar-
scher Straße 

 Stellungnahmen und Anregungen zu städtischen Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen 
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4.2. Herstellung der Verbindung zu Vereinen und Einrichtungen 
 
Im Berichtszeitraum wurde begonnen, ein Netzwerk aufzubauen. So bestehen direkte 
Kontakte zu vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, zu den Stadt-
teilbeiräten – auch durch persönliche Vorstellung –, 
zum Seniorenbeirat und zum “Arbeitskreis Seniorenarbeit”, 
zur Schwerbehindertenvertretung des Bundesbahnausbesserungswerkes sowie 
zu etlichen Verbänden und Vereinen, die im sozialen Bereich tätig sind. 
Sehr berührend war in diesem Zusammenhang die Teilnahme an einer Probe der integra-
tiven Theatergruppe “KrimsKrams” für ihr neues Stück “Sheekbiers Traum von der Stadt 
am Meer”. 
 
Hinzu kommt die Kontaktpflege zu städtischen Gremien durch regelmäßige Teilnahme an 
den Sitzungen des 
 
 Sozial- und Gesundheitsausschusses 

 Bau-, Planungs- und Umweltausschusses 

 Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses 
 
 
4.3. Runder Tisch für Menschen mit Behinderung 
 
Im Berichtszeitraum fanden Sitzungen am 11.06.2013 (16 Teilnehmer/-innen) und am 
28.01.2014 (19 Teilnehmer/-innen) statt. Der Runde Tisch versteht sich als Forum, in dem 
aktuelle Fragen mit örtlichem und überörtlichem Bezug behandelt und diskutiert werden. 
Er wurde von dem ehemaligen Kommunal- und Landespolitiker Rudolf Johna ins Leben 
gerufen und lange Jahre von ihm geleitet. Rudolf Johna ist Anfang dieses Jahres verstor-
ben, doch sein Name ist untrennbar mit dem Runden Tisch verbunden. 
 
Zu den Sitzungen ist anzumerken, dass neben den aktuellen Berichten aus dem Rathaus 
und des Behindertenbeauftragten u.a. auch diese Punkte auf der Tagesordnung standen: 
- Barrierefreier Tourismus in Schleswig-Holstein, 
- Straßenbeschilderung für Sehbehinderte, 
- neues Angebot der Inklusionsgemeinschaft des Diakonischen Werkes und der Marie-

Christian-Heime mbH – INDIMA – im Rahmen der Eingliederungshilfe, 
- Führerscheine für Behinderte. 
 
4.4. Vermittlung zwischen Betroffenen und städtischen Dienststellen 
 
Die Zusammenarbeit mit den städtischen Dienststellen ist auf Grund des offenen Umgan-
ges miteinander vertrauensvoll. Die nötige Hilfestellung wurde immer gegeben, Auskünfte 
wurden überwiegend zeitnah erteilt, so dass die Betroffenen weitergeleitet und entspre-
chend beschieden werden konnten. 
 
4.5. Öffentlichkeitsarbeit 
 
In der Anlaufphase lag der Schwerpunkt darauf, das Ehrenamt und seine Angebote öffent-
lich bekannt zu machen und zugleich um Vertrauen zu werben. 
So trug die Präsenz in verschiedenen Gremien, Verbänden und Altenclubs dazu bei, die 
Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, wie und wo sie Auskünfte und persönliche 
Hilfestellung erlangen können. 
Sehr positiv hat sich die Tatsache ausgewirkt, dass die Presse in jedem Monat auf die  
Sprechstunde des Behindertenbeauftragten aufmerksam macht. 
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